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RS OGH 1972/1/21 11Os200/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1972

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Es muß eine erhebliche Verschlechterung der Gefahrenlage eintreten, dh die Verkehrssituation derart verschärft

werden, daß eine Gefahr nicht abgrenzbaren Ausmaßes für einen unbestimmten Kreis von Personen entsteht. Zum

Grunddelikt muß also eine Mehrzahl von Faktoren treten, die den Eintritt schweren Schadens für Leib und Leben

besonders nahelegt (vgl zB RZ 1965,159; EvBl 1967/358; EvBl 1969/368).
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